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Stiftungen von Frauen im Teheran der Qägärenzeit

CHRISTOPHWERNER, Bamberg

Die überwiegende Mehrheit der Stiftungen (vaqf/a uqäf), die in der Qägärenzeit
errichtet wurden, waren von relativ geringer Größe und besaßen vorwiegend pri-
vaten und lokalen Charakter. Die se Aussage ist vermutlich für frühere Epochen
iranischer Geschichte ebenfalls gültig, allerdings mit dem entscheidenden Unter-
schied, daß wir im Gegensatz zu anderen Gebieten der islamischen Welt in Iran
so gut wie keine Informationen zu solchen Kleinstiftungen für die Zeit vor dem
19. Jahrhundert verfügen. Die Objekte, die typi scherweise für solche Kleinstif-
tungen gestiftet wurden, bestanden vorwiegend aus einzelnen Läden oder Wohn-
häusern, aus Stücken von Land, kleineren Gärten, oder Bruchteilen von Dörfern.
Auch die Zwecke und Zielsetzungen solcher vaqfs waren üblicherweise von eher
begrenzter Natur - anstatt z.B. große, neuerrichtete Moschee- und Madrasakom-
plexe auszustatten und zu erhalten, betonten sie in ihren wohltätigen Aspekten
stärker nachbarschaftliehe Aktivitäten wie die Unterstützung von Armen oder die
Finanzierung lokaler ta'ziya-Veranstaltungen zum Gedenken des Martyriums der
schiitischen Imärne,
Unter den zahlreichen Kleinstiftungen dieser Art , die von den Einwohnern

von Teheran im Laufe des 19. Jahrhunderts errichtet wurden, ist eine nicht unbe-
deutende Anzahl von Frauen gestiftet worden. Während wir Frauen in der nor-
malen Geschichtsschreibung der Qägärcnzeit nur sehr selten begegnen - von der
Nennung von Heiratsverbindungen innerhalb der erweiterten qägärischen Eliten
abgesehen - und wir nur äußerst geringe Informationen zu ihren wirtschaftlichen
Aktivitäten haben, ermöglichen uns vaqf-Dokurnente eine zumindest ansatzweise
Vorstellung über die Möglichkeiten, die Frauen hatten, über persönlichen Besitz
zu verfugen.
Um Mißverständnisse schon zu Beginn auszuräumen und falsche Erwartungen

zu dämpfen, mag es sinnvoll erscheinen, schon einen Ausblick auf die vorläufi-
gen Ergebnisse des vorliegenden Beitrags vorwegzunehmen: Stiftungen von
Frauen unterscheiden sich nicht grundlegend von solchen, die von Männern ge-
macht wurden. Festzuhalten ist aber auf jeden Fall die möglicherweise banal er-
scheinende, aber nichtsdestotrotz entscheidende Tatsache, daß Frauen Stiftungen
errichten konnten und errichteten, d.h . daß sie in grösserem Maßstab über per-
sönlichen Besitz verfugten und in der Lage waren zu entscheiden - wie in der
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Entscheidung für eine Stiftung - wie sie damit umgehen wollten.
Unter den ca. 1160 Einträgen in einem provisorischen Katalog, den das Säz-

män-i auqäf, die iranische Vaqf-Behörde, zu Stiftungen aus der Qägärenzeit in
der heutigen Provinz Teheran erstellt hat, find en sich 170 Stiftungen die von
Frauen gemacht wurden.'

Dies entspricht ungefähr einem Prozentsatz von 15 Prozent. Diese ZaW ist
nicht als absolut zu betrachten, da der Katalog nur solche Stiftungen umfaßt, die
später in der Pahlavizeit noch existierten und von den entsprechenden Behörden
registriert wurden. Fünfzehn Prozent erscheinen nicht sonderlich spektakulär,
aber sie zeigen zumindest, daß Stiftungen von Frauen in dieser Zeit in keiner
Weise singuläre Ausnahmen darstellten. Im Vergleich mit Zahlen aus dem os-
manischen Bereich,wo die Quellenlage auch für frühere Epochen eine ganz ande-
re ist, erscheint unsere ZaW als deutlich gering. So findet sich zum Beispiel in
dem gut dokumentierten Vaqf-Register aus Istanbul von 1546 eine ZaW von 37
Prozent aller Stiftungen als von Frauen gemacht, im Bereich von Kleinstiftungen
handelt es sich dabei sogar um einen Anteil von 43 Prozent?
Um quantitativen Analysen vorzugreifen und zu verdeutlichen, um welche Art

von Stiftungen es sich bei diesen von Frauen errichteten Kleinstiftungen konkret
handelt, d.h. welche Objekte gestiftet wurden, welche Ziele die Stifterinnen im
Auge hatten, und welche Bestimmungen zur Verwaltung der Stiftungen nieder-
gelegt wurden, werde ich im folgenden drei exemplarische Fäll e vorstellen:
1. I:Iäggiya Hägar Hätün Hänum stiftete zwei Läden in Teheran. Die Urkunde ist
datiert auf den 8. Sa'bän 1264 (10. Juli 1848).
2. I:Iäggiya Saraf Nisä Hänum stiftete einen kleinen Teil des Dorfes
Maimünäbäd. Die Urkunde ist datiert auf den 16. Zi-qa'da 1296 (1. November
1879).
3 . Häggiya Hätün Hänum und ihre Tochter Särä Sultän Hänum, stifteten 13 Lä-
den und ein Wohnhaus in Teheran. Die Urkunde ist datiert Rabi' I 1298 (Februar
1881).3

2

3

Dieser Katalog ist bislang nicht pub liziert worden und dient vorläufig nur als Grundlage interner For-
schungsvorhabcn des Säzrnän-i auq äf Da er in der Rege l auf früheren Kata logisierungsvermerken be-
ruht und eine vollständige, neue Sichtung der eigentlichen Stiftungsdokumente nicht durchgeführt
wurde, ist er für verläss liche Auskünfte nur eingeschränkt verwendbar.
Kayoko Hayashi: The vakifInstitution in Iti-th Century Istanbul: An Analysis 0/ the vakifSurvey Re-
gister 0/1546. In: TheMemoirs ofthe Toyo Bunko. Bd. 50. 1992, S. 93-113. Vgl. ebenfalls die frühere
Untersuchung dieses Registers von Gabriel Baer: Women and Waqj:An Analysis 0/ the Istanbul tahr fr
0/1546. In : G.R. Warburg u. G.G. Gilbar (Hrsgg .): Studies in Islamic Society : Contributions in me-
mory o/Gabriel Baer.Haifa 1984, S. 9-27.
Die zugrun deliegenden Urkunden sind bislang unpubliziert und werden im Archiv des Säzrn än-i auqä f
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Wer waren diese Stifterinnen?

799

Die Stiftungsurkunden selbs t vermitteln uns nur sehr dürftige Auskünfte zu den
Stifterinnen dieser Vaqfs. Zumindest aus ihren Namen, Titeln, und der Art und
Weise wie sie in den Dokumenten vorgestellt werden, wird klar, daß sie aus-
nahmslos zu den "gehobenen Schichten" von Teheran gehörten, ohne dabei aber
Teil des qägärischen Hofes im engeren Sinne zu sein. Inwieweit es zulässig ist,
sie als Angehörige einer "städtischen Bourgeoisie" zu bezeichnen, mag Anlaß zu
Diskussionen geben, als Arbeitsbegriff ohne tiefere ideologische Konnotationen
erscheint es mir jedoch treffend. Alle drei Frauen hatten die Pilgerreise nach
Mekka vollbracht und werden als I:Iäggiya angeredet, eine Auszeichnung die
normalerweise Frauen von relativ hohem Status und solidem wirtschaftlichen
Hintergrund vorbehalten war. Hägar Hätün Hänum, mit dem Beinamen Gadid al-
Islam - was darauf hinweist, daß sie ursprünglich nicht Muslirnin war, sondern
vermutlich einen jüdischen Hintergrund hatte - war die Frau eines Teheraner
Kaufmanns mit Namen I;lägg Muhsin, I:Iäggiya Sharaf Nisä Hänum war die
Tochter eines gewissen I;läggi Gurgin Beg . Häggiya Hätün Hänum, bekannt als
I;läggi Vazir und unsere dritte Stifterin, war die Tochter eines gewissen Ismä 'il
Beg. Ihre als gleichberechtigte Mit-Stifterin auftretende Tochter I;läggiya Särä
Sultan Hänum war die Frau des bekannten Muhammad Ibrähim Navväb Badäyi'-
Nigär, Der letztere - obwohl er für die Stiftung an sich keine Rolle spielt - ist die
einzige historisch nachweisbare Person."

Interessant ist im letzten Fall besonders, daß Mutter und Tochter zusammen
als Stifterinnen auftreten. Der gehobene Status aller drei Frauen wird zusätzlich
durch die in den Dokumenten verwendeten Anredeformen ausgedrückt. Alle
werden ausnahmslos als 'ulyägäh oder 'ulydjindb tituliert, dem weiblichen Pen-
dant zur Standardanrede männlicher Notabeln als 'äligäh oder 'äliginäb (meist
übersetzt als "Exzellenz"). Die zusätzlich verwendeten Epitheta markieren zu-
sätzlich Respekt und Status, wie zum Beispiel "Verkörperung von Keuschheit
und Reinheit" (lJadärat va tahdrat dastgäh) und der rhetorische Vergleich mit
klassischen islamischen Frauenvorbildern wie Hadiga oder Fätima (Hadigat az-

4

in Teheran aufbewahrt. Urkunde I von 1264/1848 ist als Abschrift (datiert 1322q/1904-05 ) erhalten,
Akte: "2023lI;1äggiya Hägar Ijänum"; Urkunde 2 von 1296/1879 ist im Original erhalten , Akt e:
"375lI;1äggiya SharafNisä"; und Urkunde 3 von 1298/1881 liegt als Abs chrift des Viziirat-i ma 'iirifva
allqäf(datiert 1306s /1927) vor , Akte: "6f1:1äggiya Hägar Khätün", Mein besonderer Dank gilt Herrn
Sheik ho lhokkama'i, der mir diese Urkunden zur Ve rfügung stellte.
Er war der Sohn von Muhammad Mahdi Navväb und ein bekannter Beamter (munshiy , Historiker und
Dichter der Näsiri-Zeit. Sein Tod im Jahre 1299q folgte unmittelbar de r Errichtung der vorliegenden
Stiftung; MahdiBämdäd: Sarb -i bäl-i rijäl-i Jrän. Teheran 1345 (1966). I, S. 291.
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zamän oder Fätimat ad-dahr).
Ein ebenfalls für alle Frauen geltendes Merkmal von großer Bedeutung ist,

daß die gestifteten Objekte in allen Fällen als Erbe in ihren Besitz gelangt waren ,
worauf die Stiftungsurkunden eindeutig hinweisen . Nach dem Tod unmittelbarer
männlicher Familienmitglieder, in der Regel Väter oder Ehegatten und dem da-
mit eventuell verbundenden Verlust direkten Schu tzes oder auch dem Gewinn
neuer Freiheiten, waren Stiftungen ein Mittel, um den ererbten Besi tz vor dem
Zugriff anderer Verwandter oder staatlicher Autoritäten zu schützen und dennoch
eine gewisse Kontrolle über den Besitz und seine Einkünfte zu bewahren.

Die gestifteten Objekte

Während in zwei Fällen Gebäude innerhalb Teherans den gestifteten Besitz aus-
machen, wurde nur bei der Stiftung von Sharaf Nisä Hänum Landbesitz aus der
näheren Umgebung von Teheran gestiftet. Um genauer zu sein, Sharaf Nisä stif-
tete einen Anteil von insgesamt 6 Teilen von 1 däng (= 1/6) des Dorfes
Maimünäbäd im Distrikt Gär, das ungefähr 30 km südwestlich des heutigen
Stadtzentrums von Teheran liegt> Das heißt es handelt sich um ein 36-tel der
Erträge des gesamten Dorfes, in Prozenten ausgedrückt magere 2,8 %. Die Erträ-
ge dieses Dorfes müssen dennoch beträchtlich gewesen sein, um einen so kleinen
Bruchteil noch als Objekt eines vaqf sinnvoll erscheinen zu lassen. Leider fmden
sich keine Aussagen zu den anderen Eigentümern des Dorfes - möglich wäre
auch, daß weitere Teile des Dorfes schon früher vaqfiert wurden oder der Ge-
samtanteil Sharaf'Nisä Hänums größer war, sie aber nur einen Teil daraus in eine
Stiftung überführte. Leider enthält die Stiftungsurkunde ebenfalls keine Angaben
über die erwartete Höhe der jährlichen Erträge des Dorfes in Bargeld und Natu-
ralien, was konkrete Aussagen zum realen Umfang der Stiftung nicht erlaubt.
Unter gestifteten Gebäuden waren Läden (dukkiin/dakäkin) im städtischen Be-

reich die häufigsten Objekte. Eindeutig beschreib- und abgrenzbar, und wenn
günstig gelegen, ein regelmässiges Einkommen durch Pacht garantierend, waren
sie als Stiftungsobjekte hervorragend geeignet. I:Iägglya Hägar Hänum stiftete
zwei aneinander angrenzende Läden im Viertel von 'Ulägän, die an der Haupt-
straße, die in Richtung des Shimirän-Tores führte trästa-yi darvdza-yi Shimirdni,
gelegen waren. Einer der Läden war der Handwerksbetrieb eines Färbers, mit all

5 Die exakte geographische Lage des Dorfes ist 51°09 ' -35°30', Muhammad-Husain Päpuli-Yazdi: Far-
hang-i äbädihä va makanhii -yi mazhabi-yi kisvar .Mashad 1367 (1988).
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dem zur Ausübung dieses Handwerks nötigen Gerätschaften und Einrichtungen
(wie Töpfe, Farbcontainer, Rührgeräte etc.), die alle als integraler Bestandteil des
gesti fteten Objekts im Detail aufgeführt werden.

Karte von Teheran (nach Krziz , 1857) - A. Ark B. Basar C. Cäla-Maidän D. 'Ülagän E. Sangal äg''

Bei weitem die umfangreichste unserer drei Stiftungen ist die von I:Iägglya Hätün
Hänum und ihrer Tochter Särä Sultän Hänum, Sie stifteten insgesamt 13 Läden,
von denen zwei Gruppen von jeweils neun und vier Läden miteinander verbun-
den waren und in der Stiftungsurkunde jeweils als Einheit behandelt werden, so-
wie ein Wohnhaus. Alle diese Läden lagen im Rästa-Bäzär, im westlichen Teil
des zentralen Teheraner Basars . Die größere Gruppe von Läden umfaßte kleine
Geschäfte des täglichen Bedarfs, wie den eines Obstverkäufers, eines Bäckers,
eines Tabakverkäufers, eines Futtermittelhändlers, sowie einen Petroleumladen,
zwei Lebensmittelläden, und zwei Lagerräume. Die zweite Gruppe, angrenzend
an das Qarävänhäna-yi Divän - und damit eine etwas vorteilhaftere Lage - bein-

6 Karte übernommen aus Chahriyar Adle u. Bemard Hourcade (Hrsgg .): Teheran, capitale bicentenai-
re. Paris, Teheran 1992. Beilage .
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haltete einen 'Attäri (Gewürze, Arzneipflanzen), einen Süßwarenladen (qannädf),
einen Metzger und einen Futtermittelhändler. Es handelt sich also bei allen die-
sen Läden nicht um besonders spezialisierte oder edlere Gegenden des Bazars,
wie den der Textilhändler oder Goldschmiede, und die Läden sind daher auch im
Wert und der Höhe der Pacht niedriger anzusetzen. Das gestiftete Wohnhaus be-
fand sich im Viertel von Cäla Maidän, in der Nähe des Bäg-i Pista.?Wie zuvor,
so fmden wir auch in diesen zwei letzten Stiftungen keine Angaben zu den er-
warteten Pachter1rägen, so daß man auch hier den realen Umfang dieser Stiftun-
gen nur schätzen kann.

Zielsetzungen und Zweck der Stiftungen

Nach der Darstellung der gestifteten Objekte können wir uns nun den Zielset-
zungen dieser Stiftungen zuwenden. Während die Vaqfs von Sharaf Nisä und
HägarHätünreine wohltätige und gemeinnützige Stiftungen sind (d.h. vaqfhairi
bzw. vaqf-i Cämm), reserviert die größte unserer drei Stiftungen, nämlich die von
Hätün Hänum und ihrer Tochter Särä Sultan ein Drittel der Vaqfer1räge als Zu-
wendung zugunsten der männlichen und weiblichen Nachkommen der Stifterin-
nen und ist damit zum Teil auch ein Familienvaqf (vaqf ahli bzw. vaqf-i
Es handelt sich bei dieser letzten Stiftung also um ein gemischtes Vaqf, das pri-
vate Intentionen mit wohltätigen Zwecken kombiniert.
Von besonderem Interesse sind die Details der in den Urkunden vorgegebenen

wohltätigen Zwecke, da sie uns mit einer klaren Abfolge von Prioritäten versor-
gen, die den Stifterinnen wichtig waren. An erster Stelle steht dabei die Unter-
stützung und Finanzierung von taczijJa-Aktivitäten, die bei allen drei Stiftungen
zuerst genannt werden. Diese Aktivitäten sind weder auf den Monat Muharram
beschränkt, noch dienen sie allein dem Gedenken an das Martyrium des Imäm
Husain, sondern umfassen Trauerbekundungen für alle zwölfer-schiitischen
Im äme - der Stiftungsurkunde von Hägar Hätün zufolge, auch für deren Gefähr-
ten und Nachkommen. Auch die oft vorkommende, westliche Eingrenzung des
Verständnisses von taziya als die Darstellung von "Passionsspielen", wird durch
die Angaben der Stiftungen nicht gestützt. Als Synomym für taziya-ddriwird in
den Dokumenten parallel rauza-hviini genannt, was uns eine klarere Vorstellung

7 Dieser Garten ist auf der von Mirzä 'Abd al-Gaffär erstellten Karte von 1309q eindeutig zu identifizie-
ren. Eine Faksimile -Edi tion dieser Karte wurde publiziert von Sahäb-Publications, Teheran 1363
(1984).
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über die Art der Veranstaltungen gibt, die durch diese Stiftungen fmanziert wer-
den sollten. In der Praxis bedeutete das, daß von den Vaqferträgen die Rezitato-
ren (die rauza-hviins t bezahlt wurden, sowie die Bewirtung der Teilnehmer mit
Kaffee, Wasserpfeifen und Mahlzeiten sichergestellt wurde. Wir wissen, daß
insbesondere rauza-bvänlVeranstaltungen bei Frauen in der Qägärenzeit äußerst
populär waren, und oft auch in einem kleinen, ausschließlich für Frauen reser-
vierten Kreis veranstaltet wurden.8

Leider geben uns die Urkunden keine weiteren Auskünfte zur praktischen
Durchführung der genannten ta'zrya-Aktivitäten, aber es ist nicht abwegig zu
vermuten, daß Stifterinnen ganz gezielt auch rauza-hv äni Veranstaltungen für
Frauen fmanzierten.

ta'ziya-däri Stipendien Annen- Unterstür- Koran- Erwerb Reparatur
rauza-väni für tu lläb fürsorge zung von rezitationen von Bü- von Mo-

Pilgern ehern scheen und
Madrasas

J:läggiya
Hägar Ö 1/2
Ijätün
(I264Q)
Saraf !Nisä X X X X X X
Hänum
(I 296Q)
J:läggiy a
Ijätün
Hänum 1/3 1/3
und (auch: Zuschüsse für
J:lägg iya heiratswillige Jung-
Särä gesellen)
Sultän
Hanum
(I 29 8Q)

Wohltätige Zwecke der Stiftungen

Ein weiterer Aspekt, der in zwei der Stiftungen auftaucht, ist die Unterstützung
von Armen. Diese Armenfürsorge wird in sehr allgemeinen Ausdrücken erwähnt,
ohne die Angabe spezieller Prozeduren wie und an wen dabei Geld oder Sachhil-
fen verteilt werden sollten. Nur der Zusatz, daß sowohl Sayyids als auch Nicht-

8 Unpublizierter Vortrag von Anne Vanzan: Rowzekhani and Rowzekhan in Qajar Iran. Religion and
Society in Qäjär Iran. Workshop 3. September 1998 Oxford. Die Schilderung einer so lchen Ve ran-
staltun g für Frauen findet sich in den Memo iren von Täg as-Saltana, in der englischen Übersetz ung :
Abbas Arnan at (Hrs g.): Crowning Anguish. Wash ington 1993, S. 244 f.
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Sayyids unterstützt werden sollen, findet sich ergänzend. In der Stiftung von
Hätün Hänum und ihrer Tochter ist die Armenfürsorge mit der Unterstützung
mittelloser Pilger kombiniert, verbunden mit einem weiteren Punkt, der auf den
ersten Blick ungewöhnlich anmutet, nämlich der Unterstützung von heiratswilli-
gen, aber mittellosen Junggesellen, um eine Heirat zu finanzieren ,
Hägar Hätün unterscheidet in ihrer Stiftung zwischen zwei Hauptzwecken, an

erster Stelle steht wie in allen Fällen die Finanzierung von ta'ziya, wohingegen
die zweite Hälfte der Einkünfte für Stipendien zugunsten von Religionsstudenten
(julläb-i diniyai verwendet werden soll.
Was auf den ersten Blick bei der Stiftung von Sharaf Nisä Hänum wie ein be-

eindruckender Katalog umfassender Wohltätigkeit erscheint, ist bei näherer Be-
trachtung eher als eine Liste von Vorschlägen zu betrachten, die nicht bindend
sind und eher als freie Auswahl dem Verwalter der Stiftung zur Verfügung ste-
hen. Genannt werden u.a. taziya, Armenftirsorge, Unterstützung von Pilgern,
Koranrezitationen, und der Ankauf von gelehrten Büchern. Eine relativ kleine
Stiftung wie die von SharafNisä Hänum hätte in keinem Fall auch nur die Hälfte
der erwähnten Zielsetzungen angemessen unterstützen können. Daß es sich pri-
mär um eine Liste von Vorschlägen handelt kann man insbesondere im letzten
Punkt der Liste sehen, wo es heißt: "sowie die Reparatur von Moscheen, Madra-
sas, Stadtmauern, Brücken, sowie jede andere Aktivität, die vom islamischen
Recht als empfehlenswert (mamdü!z) eingestuft wird". Dennoch, auch diese Liste
unterstützt unsere vorige Aussage zu den gegebenen Prioritäten, denn an erster
Stelle steht auch hier wiederum die Finanzierung von ta'zzya-Ve ranstaltungen -
was die Stifterin wohl auch primär im Sinne hatte.

Verwaltung der Stiftungen

Keine der Stiftungsurkunden enthält irgendwelche näheren Bestimmungen dazu,
wie das Vaqf konkret verwaltet werden sollte, bzw. wie die Erträge eingezogen
und verteilt werden sollten. Entscheidend ist, daß sich alle Stifterinnen das Recht
vorbehielten, während ihrer Lebzeiten ihre Stiftungen selbständig und eigenhän-
dig zu verwalten, und sich selbst als mutavalli (Stiftungsverwalter) bestimmten.
Keine von ihnen benannte einen männlichen Verwandten als mutavalli, und aueh
von einem Vertreter (vakzf) oder Agenten (mubäshir) ist in keinem Fall die Rede.
Obwohl sich die Frauen für die mit der Stiftung verbundenen alltäglichen Arbeit
auf die Hilfe anderer Personen verlassen mußten, wie beim Einheben von Pacht-
beträgen, gab keine von ihnen die endgültige Kontrolle über die Stiftung auf. Um
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den wohltätigen Charakter ihrer Stiftungen zu unterstreichen, verzichteten sie
dabei für sich selbst auf das für den Verwalter der Stiftung festgesetzte Gehalt.
Dieser Betrag der haqq at-tauliya, der in allen Fällen auf 10 Prozent der Gesamt-
einkünfte festgelegt wurdet, steht damit erst den mutavallis nachfolgender Gene-
rationen zur Verfügung. Diese sollten unter den Nachkommen der Stifterinnen
ausgesucht werden, entsprechend den traditionellen Kategorien von Integrität,
Geeignetheit und Frömmigkeit. Nur die Stiftungsurkunde von Hätün Hänum und
ihrer Tochter Särä Sultan erwähnt explizit die Möglichkeit, daß auch weibliche
Nachkommen mutavalli der Stiftung werden könnten. In den beiden anderen Ur-
kunden wird die Nachfolge in der Verwaltung der Stiftung eindeutig auf männli-
che Nachkommen beschränkt. Die Vorstellung, daß Stifterinnen in der entschei-
denden Frage der Nachfolgeregelung ihren Töchtern zumindest die Möglichkeit
einräumen könnten, ihre Nachfolge anzutreten, erfüllt sich somit nicht durchge-
hend.
In einer speziellen Bestimmung setzte Häggiya Hägar Hätün ihren Enkel Äqä

Sayyid Muhammad Halil als ihren direkten Nachfolger in der Verwaltung ihrer
Stiftung ein. Die Unterstützung von schlecht versorgten Enkeln, die vom Erb-
recht oft benachteiligt werden, findet sich auch in vielen Stiftungen früherer
Epochen. Im Falle, daß die direkten Linien von Nachkommen eines Tages ausge-
storben sein könnten und damit kein Nachkomme als rnutavalli mehr zur Verfü-
gung stünde, wird die Verwaltung aller drei Stiftungen einem dann zu bestim-
menden, anerkannten Mugtahid von Teheran übertragen.

Zusammenfassung

Die hier vorgestellten drei Kleinstiftungen sind in keiner Weise spektakulär. Der
sechsunddreißigste Teil eines Dorfes in der Nähe von Teheran oder eine Zahl
von kleinen Läden des täglichen Bedarfs, die die gestifteten Objekte dieser Vaqfs
formen, sind genauso alltäglich wie ihre Zielsetzungen, vor allem die Unterstüt-
zung nachbarschaftlicher ta(zfya-Veranstaltungen. Nichtsdestotrotz war es die
große Zahl solcher kleinen Stiftungen, die das Stiftungswesen im Iran des neun-
zehnten Jahrhunderts dominierte. Gerade in ihrer Alltäglichkeit trugen sie ent-
scheidend zu der ungebrochenen und vielleicht sogar wachsenden Popularität
dieser rechtlichen Institution bei, die einen großen Einfluß auf die Wirtschaft,
den Basar und alle möglichen Formen sozialer Aktivitäten auf einer "Graswur-
zel"-Ebene ausübten.
In der Beschäftigung mit Stiftungen von Frauen aus der Qägärenzeit findet
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sich kaum etwas, das von der generellen Norm von Stiftungen dieser Ze it ab-
weicht. Weder in den gestifteten Objekten, noch in der Zie lsetzung, und auch
nicht in der entscheidenden Frage der Nachfolgeregelung ist es möglich, "Frau-
envaqfs" von "Männervaqfs" eindeutig abzugrenzen. Trotz der anerkannten
Vorliebe von Frauen aller gesellschaftlichen Schichten für rauza-hvdni Veran-
staltungen, steht auch bei Stiftungen von Männern die Förderung von to'ziya an
ers ter Stelle. Die Möglichkeit auch weiblichen Nachkommen die Verwaltung zu
übertragen, stell t eher die Ausnahme dar, und in der Regel wird die Nachfolge
auch bei Stiftungen von Frauen auf männliche Nachkommen begrenzt. Sofern es
Unterschiede gibt, so betreffen sie eher kleinere Details und es ist dabei nicht
immer möglich zu entscheiden - insbesondere ohne Vergleiche auf einer breite-
ren, statistischen Ebene - ob Besonderheiten auf die Tatsache zurückführen sind,
daß es sich bei dem Stifter um eine Frau handelt, oder ob sie eher von persönli-
chen Vorlieben des jeweiligen Stifters abhängen, unabhängig von dessen Ge-
schlecht. Nicht zu unterschätzen sind dabei auch die individuellen Präferenzen
und Vorgaben des die Stiftungsurkunde ausfertigenden und begl aubigenden is-
lamischen Richters bzw. Notars, der in der Regel seinem eigenen Formularent-
wurffolgte, wiederum unabhängig vom Geschlecht des eigentlichen Stifters.

Stiftungen von Frauen in der Qägärenzeit zeigen aber vor allem, daß zumin-
dest Frauen der oberen, städtischen Schicht aktiv in wirtschaftlichen Aktivitäten
partizipierten, über eigenen Besitz verfügten, und ihn auch in eigener Regie in
Stiftungen überführen konnten. Auf Fragen, die sich über diese wichtige Fest-
stellung hinaus ergeben, insbesondere nach der tieferen gesellschaftlichen Signi-
fikanz solchen Besitzes, geht Meriwether in einer Untersuchung von Frauenstif-
tungen in Aleppo im 18. Jahrhundert näher ein.?

Sie warnt vor voreiligen und zu idealistischen Schlußfolgerungen und wei st
darauf hin, daß wir wenig darüber wissen inwieweit Frauen solchen Besitz real
kontrollierten, ob ihnen der Zugang zu anderen Formen wirtschaftlicher Aktivität
verwehrt war und inwiefern Besitz von Immobilien ihre Autorität in der Familie
stärkte und ihnen private Sicherheit verlieh. Insbesondere die negative These von
Baer, daß Stiftungen über einen längeren Zeitraum de facto die Funktion erfüll-
ten, Besitz der durch Vererbung in die Hände von Frauen gelangt war, wiederum
in die Kontrolle männlicher Nutznießer und Verwalter zu überführen, spielt auch

9 Margaret L. Meriwether: Women and Waqf Revisited. The Case 0/ Aleppo. 1770-1840. In: Made line
C. Zilfi (Hrsg.) : Women in the Ottoman Empire. Leiden 1997, S. 128-152: 130. Sie rekapituliert auch
die mitt lerweile extensive Forschungsdiskussion zu solchen Problemen im osmanisch-arabischen Be-
reich, der wie auch in anderen Fällen in einem iranischen Kontext bislang nichts gegenübersteht.
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in unserem Rahmen eine entscheidende Rolle. 10
Die Beantwortung solcher Fragen ist gerade für die Verhältnisse in Iran, wo

wir bislang über keine Möglichkeit verfügten auf einen größeren Korpus von
Stiftungsurkunden und Gerichtsakten zurückzugreifen und die nötigen quantita-
tiven Untersuchungen zu leisten, extrem schwierig. Auch hier gilt, daß schnelle
Schlußfolgerungen zu Stiftungen von Frauen in Teheran nicht möglich sind .

10 Baer : ap. cit. (Anm. 2), S. 27.


